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. Lange schien in Österreich die Welt in Ordnung.

Wirtschaftliche und soziale Interessenlagen wurden in ei-

nem einzigartigen Geflecht aus Kammern, Kommissio-

nen und Kontrollen stets so lange abgewogen und ver-

mittelt, wie es das Primat des sozialen Friedens von al-

len gesellschaftlichen Gruppen verlangte. Nach dem

Zweiten Weltkrieg war – anders als in Deutschland – das

Gros der Schlüsselindustrien verstaatlicht worden. Pa-

rallel dazu entstand ein engmaschiges Netz der Koope-

ration zwischen Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden

und Regierung. Im Zentrum der überbetrieblichen Mit-

bestimmung stand die Paritätische Kommission für

Preis- und Lohnfragen unter Vorsitz des Bundeskanzlers,

die sich bald als Motor des Wiederaufbaus erwies.

Wenngleich der Grundkonsens der Sozialpartner durch

zahllose Gesetze flankiert wurde, vollzog sich dieses Zu-

sammenwirken weitgehend informell. Heute erstreckt es

sich auf nahezu alle Gebiete der Wirtschafts- und Sozi-

alpolitik. 

Eine besondere Art der Gesprächs- und Verhand-

lungskultur ist charakteristisch für die Arbeitsbeziehun-

gen: Alle Akteure müssen bereit sein, Kompromisse nach

außen und innen durchzusetzen und unterschiedliche

Interessen mit Rücksicht auf gemeinsame Ziele und ge-

sellschaftliche Herausforderungen zu vertreten. Die tief

verwurzelte Auffassung, dass diese Ziele im Dialog bes-

ser erreicht werden können als durch offene Konflikte, hat

Österreich den Ruf als Musterland des Korporatismus

eingebracht. Wem dieses Bild zu idyllisch erscheint, sei

auf zwei Ergebnisse nüchterner Brüsseler Arithmetik ver-

wiesen: Nirgendwo in der EU wird so selten gestreikt wie

in Österreich. Selbst in Deutschland fielen in den 90er
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Jahren dreimal mehr Arbeitstage Kampfmaßnahmen

zum Opfer als in der Alpenrepublik. Mit einer anderen

Zahl stehen die Österreicher dagegen einsam an der Spit-

ze: 98 Prozent aller Beschäftigten arbeiten tarifgebunden.

Flächentarifvertrag ohne Arbeitskampf – auch dafür

steht „made in Austria“.

Das Prinzip Drittelparität

Dem konsensorientierten Leitbild der österreichischen

Gesellschaft entsprechen auf der Unternehmensebene

weitreichende Beteiligungsmöglichkeiten der Beschäftig-

ten. Neben den Betriebsräten sind Arbeitnehmervertreter

in den Aufsichtsräten ein wichtiges Element der Mitbe-

stimmung. Ähnlich wie in Deutschland sind größere

Unternehmen zur Einrichtung einer dualen Führungs-

struktur verpflichtet. Gesetzlich vorgeschrieben sind Auf-

sichtsräte für Aktiengesellschaften, GmbHs (u.a. bei

mehr als 300 Beschäftigten), Genossenschaften (bei mehr

als 40 Beschäftigten), Versicherungsvereine auf Gegen-

seitigkeit und Sparkassen.

Hauptaufgabe des Aufsichtsrates ist es, den geschäfts-

führenden Vorstand zu überwachen. Zu diesem Zweck

obliegen ihm Einsichts- und Prüfungsrechte; außerdem

hat er die Möglichkeit, einen Bericht vom Vorstand oder

vom Geschäftsführer zu verlangen. Zu den Kompetenzen

des Aufsichtsrats zählen ferner die Zustimmung zu be-

sonders wichtigen Geschäftsführungsmaßnahmen, die

Bestellung und Abberufung des Vorstandes, die Überprü-

fung und Feststellung des Jahresabschlusses sowie die

Einberufung einer außerordentlichen Haupt- bzw. Gene-

Streikposten vor einem Wiener Busdepot im Juni 2003: der größte Streik in der Nachkriegsgeschichte

Z

Foto: dpa

MB_07/2003_final.qxd  02.07.2003  18:01 Uhr  Seite 61



Service

62 Mitbestimmung  7/2003

ralversammlung, wenn dies zum Wohl der Gesellschaft

erforderlich ist. Bemerkenswert ist die Verpflichtung al-

ler Aufsichtsratsmitglieder, in ihre Entscheidungen auch

soziale Aspekte einfließen zu lassen. Nach § 70 des Ak-

tiengesetzes (AktG) sind sie gehalten „ihre Überwa-

chungsaufgabe zum Wohl des Unternehmens wahrzu-

nehmen, unter Berücksichtigung der Interessen der Ak-

tionäre, der Arbeitnehmer und öffentlicher Interessen.“

Die rechtliche Grundlage für die Entsendung von Ar-

beitnehmervertretern in den Aufsichtsrat bildet das Ar-

beitsverfassungsgesetz (ArbVG). Für die Mandatsvertei-

lung gilt Drittelparität – unabhängig von der Größe des

Unternehmens: Für je zwei Aufsichtsratsmitglieder, die

die Anteilseigner bestellen, erhält ein Arbeitnehmerver-

treter ein stimmberechtigtes Mandat. Bei ungerader Zahl

der Kapitalvertreter wird die Zahl der Arbeitnehmerver-

treter um einen weiteren Sitz aufgestockt. Sofern der Auf-

sichtsrat Ausschüsse einrichtet, sind auch diese drittelpa-

ritätisch zu besetzen. Die Arbeitnehmervertreter werden

durch das zuständige Belegschaftsorgan gewählt. Exis-

tiert ein – dem deutschen Gesamtbetriebsrat vergleichba-

rer – Zentralbetriebsrat, findet die Wahl dort statt. In

Unternehmen ohne Zentralbetriebsrat werden sie durch

den Betriebsrat gewählt. Kandidieren können nur Be-

triebsratsmitglieder. Leitende Angestellte oder Gewerk-

schaftsfunktionäre sind von der Wahl ausgeschlossen. 

Ehrenamt mit Profi-Anforderungen

In ihren Rechten und Pflichten sind die Arbeitnehmer-

vertreter im Aufsichtsrat den Kapitalvertretern gleichge-

stellt. Allerdings gibt es einige wichtige Sonderregelun-

gen: So wird die Aufsichtsratstätigkeit von Arbeitneh-

mervertretern in Österreich nicht vergütet. Ihre Tätigkeit

ist ein Ehrenamt, sie haben lediglich Anspruch auf Er-

stattung ihrer Auslagen. Für die Bestellung und die Ab-

wahl des Vorstands sowie die Wahl des Aufsichtsratsvor-

sitzenden gilt das Prinzip der „doppelten Mehrheit“:

Demnach benötigt der Vorstand sowohl die Mehrheit der

Stimmen des gesamten Gremiums wie auch die Mehrheit

der Stimmen der Kapitalvertreter im Aufsichtsrat. Mit

dieser „Aktionärsschutzklausel“ soll verhindert werden,

dass die Arbeitnehmervertreter gemeinsam mit einer

Minderheit der Kapitalvertreter gegen den Willen der

Mehrheit der Kapitalvertreter ein Vorstandsmitglied be-

stellen können. In Pattsituationen entscheidet die Stimme

des Vorsitzenden.

Mindestens vier Mal pro Geschäftsjahr kommt der

Aufsichtsrat in der Regel auf Einladung seines Vorsitzen-

den zusammen. Grundsätzlich hat jedes Aufsichtsrats-

mitglied die Pflicht, an allen Aufsichtsratssitzungen teil-

zunehmen.

Die Frage, ob Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat

für Fehlentscheidungen des Vorstands haftbar gemacht

werden können, ist in Österreich umstritten. In einem

spektakulären und langjährigen Gerichtsverfahren um

das 1996 insolvent gewordene Speditionsunternehmen

Intercontinentale waren zunächst auch die Arbeitneh-

mervertreter ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten.

Die Aufsichtsräte hätten – so der Vorwurf – die Ge-

schäftsführung auffordern müssen, Konkurs anzumel-

den. Trotz der äußerst schwierigen wirtschaftlichen Lage

der Spedition waren über Jahre hinweg jedoch nur spo-

radisch Aufsichtsratssitzungen abgehalten worden. Auch

wenn die Ermittlungen gegen die Arbeitnehmervertreter

letztlich eingestellt wurden, ermahnte der Oberste Ge-

richtshof die Aufsichtsräte, bei der Kontrolle der Vor-

stände ihrer Sorgfaltspflicht in einem umfassenden Sinne

nachzukommen. Jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied,

stellte er fest, müsse in geschäftlichen und finanziellen

Dingen ein größeres Maß an Erfahrung und Wissen be-

sitzen als der durchschnittliche Kaufmann und schwieri-

ge rechtliche und wirtschaftliche Zusammenhänge er-

kennen können.

„Braintrust“ Arbeiterkammer

Um den hohen Anforderungen gerecht werden zu kön-

nen, die der Oberste Gerichtshof an Aufsichtsratsmitglie-

der stellt, vertrauen die Arbeitnehmervertreter in erhebli-

chem Maße auf die Unterstützung durch die Arbeiter-

kammer. Dieses in Europa einzigartige gesetzliche Ver-

tretungsorgan mit einer Pflichtmitgliedschaft nahezu al-

ler Beschäftigten artikuliert in Zusammenarbeit mit den

Gewerkschaften die sozialen, wirtschaftlichen, beruf-

lichen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmer

gegenüber der Öffentlichkeit, der Politik und der Ver-

waltung. Ihre Leistungen werden durch einen Mitglie-
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derbeitrag, die so genannte Kammerumlage, finanziert –

mit monatlich 0,5 Prozent des Bruttoeinkommens, höchs-

tens jedoch mit 16,35 Euro. 

Die Arbeiterkammer ist unter anderem für die Begut-

achtung von Gesetzesentwürfen, die Benennung von Ar-

beitsrichtern und für die Mitwirkung in der Arbeitsver-

waltung zuständig. Durch ihren Expertenstab ist sie als

„Braintrust“ für die Arbeitnehmervertreter im Aufsichts-

rat unverzichtbar. In Kooperation mit dem Österreichi-

schen Gewerkschaftsbund betreibt sie das Institut für

Aufsichtsrat-Mitbestimmung (IfAM): Hier werden Auf-

sichtsratsmitglieder für ihre Aufgabe fit gemacht. Dane-

ben bietet die Arbeiterkammer den Aufsichtsratsmitglie-

dern einen umfassenden Beratungsservice durch ihre

Fachabteilungen für Betriebswirtschaft und Sozialpolitik.

Vertreibung aus dem Paradies?

Nicht erst durch den aufkommenden Rechtspopulismus

hat das harmonische Bild der österreichischen Konsens-

gesellschaft Schaden genommen. Vor allem die tiefe Ver-

schuldung der in der Österreichischen Industrieholding

AG (ÖIAG) zusammengeführten Staatsbetriebe verbun-

den mit Finanzskandalen und Misswirtschaft – so beim

staatlichen Stahlerzeuger Voest-Alpine – hat die Privati-

sierungspläne der rechtskonservativen Regierung be-

schleunigt. Bis zum Jahr 2007 sollen alle ÖIAG-Beteili-

gungen veräußert werden. Die Arbeiterkammer befürch-

tet, dass für diesen Fall bedeutende Unternehmungen zur

schnellen Beute ausländischer Investoren werden könn-

ten. Vorboten sind die Übernahme der Bank Austria Cre-

ditanstalt durch die bayerische Hypo-Vereinsbank und

der Einstieg der Telekom Italia bei der Österreichischen

Telefongesellschaft. Hartnäckig halten sich auch die Spe-

kulationen über den Erwerb der österreichischen Post

durch die Deutsche Post World Net.

Neben den befürchteten Arbeitsplatzverlusten liefe

dann auch die österreichische Mitbestimmung ins Leere.

Gewarnt ist man in Österreich durch die Erfahrungen mit

dem deutschen Reifenhersteller Continental: Nach der

Übernahme des halbstaatlichen Semperit-Reifenwerkes

in Traiskirchen ließen die Deutschen den Betrieb mit 1500

Beschäftigten über Jahre hinweg regelrecht ausbluten –

nicht ohne zuvor umfangreiche Subventionen in An-

spruch zu nehmen. Als der Aufsichtsrat im fernen Han-

nover im vergangenen Jahr die Werksschließung und Ver-

lagerung der Produktion ins nahe Tschechien verfügte,

war niemand da, der die Interessen der österreichischen

Belegschaft hätte vertreten können. Würden die Geschi-

cke weiterer Unternehmen vermehrt aus dem Ausland ge-

steuert, bliebe den Arbeitnehmervertretungen am Ende

kaum mehr als ihr Einfluss auf die für Österreich so ty-

pischen Unternehmungen mittlerer Größe: Über die Hälf-

te der aufsichtsratspflichtigen Unternehmen befindet sich

entweder im Einzel- oder Familienbesitz. Durch die enge

Verzahnung zwischen der Eigentümerstruktur und der

Geschäftsführung gelingt es dem Aufsichtsrat nicht in al-

len Unternehmen, seinen gesetzlichen Auftrag wirkungs-

voll zu erfüllen.

Ungemach droht den Arbeitnehmervertretern auch

durch die Politik. Der Haider-Partei FPÖ ist die Arbei-

terkammer ein Dorn im Auge. Da deren gesellschaftliche

Legitimität erst kürzlich durch Umfragewerte eindrucks-

voll bestätigt wurde, hat sich die FPÖ wenigstens die fi-

nanzielle Austrocknung der Arbeiterkammer auf ihre

blauen Fahnen geschrieben. Sie möchte die Kammerum-

lage von 0,5 Prozent auf 0,3 Prozent des Bruttolohnes

senken. Beratungs- und Serviceleistungen für Aufsichts-

räte wären dann kaum noch bezahlbar. Es gab mehrere

solcher Nadelstiche nach dem Ende der SPÖ-Ära – für

manchen Gewerkschafter verdichten sie sich zu dem Ein-

druck, nun drohe die „Vertreibung aus dem Paradies“.

Der biblische Vergleich verklärt freilich den Blick auf die

Vergangenheit – vor der Vertreibung kam schließlich der

Sündenfall. Und er erschwert die Entwicklung zukunfts-

gerichteter Alternativen unter den Bedingungen verän-

derter gesellschaftlicher und politischer Rahmenbedin-

gungen. .

Zum Weiterlesen
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